
Stadt Bad LoBenStein

Amts- und Mitteilungsblatt
29. Jahrgang Freitag, den 6. April 2018 Nr. 7/2018

Das Gesicht unserer Stadt hat sich in den letzten Jahren 
grundhaft positiv verändert (Teil 4) 

 

    Auch in der Wohnungsbaugesellschaft Bad Lobenstein mbH geht es sichtbar voran – Wohnumfeld wird aufgewertet, Außenbe-   
    reiche gestaltet, Wohnungen werden altersgerecht umgebaut. 
 

 
    Stadtentwicklung mit und für unsere Bürger. Praktizierte Bürgernähe wird seit 2015 in Bad Lobenstein wissenschaftlich beglei- 
    tet und großgeschrieben. 
 

 
    Das Eigenheimgebiet „Gallenberg“ – ein attraktiver Wohnstandort für Jung und Alt. Ein Beitrag unserer Stadt, die sich vorge- 
    nommen hat, fit für die Jugend und lebenswert für die Älteren zu sein. 
 

Fortsetzung auf Seite 3! 
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Wichtige Rufnummern Bad Lobensteins 
Vorwahl von Bad Lobenstein – 036651   
Notruf Polizei ........................................................................ 110 
Polizeistation Bad Lobenstein .......................................... 86124 
Notruf Rettungsdienst ........................................................... 112 
Feuer- und Rettungsleitstelle Saalfeld ....................03671-9900 
ärztlicher Notfalldienst  ............................................03671-9900 
Krankentransport  ............................................................. 87000 
Saale-Orla-Klinikum, BT Schleiz .............................03663-4670 
Landratsamt Saale-Orla-Kreis Schleiz ....................03663-4880 
Finanzamt Pößneck............................................... 03647-446-0 
ZV Abfallwirtschaft Pößneck, Abfallberatung ......03647-441717 
Gebühren (Bad Lobenstein) ................................03647-441742 
Becker Umweltdienste GmbH Thüringen ............ 03663-4135-0 
(Abfuhr Hausmüll/Gelbe Säcke/Altpapiertonne) 
Stadt-Apotheke ................................................................... 2178 
Apotheke Am Tor .............................................................. 88938 
Danpower GmbH (ehem. LED) ....................................... 398880 
KomBus GmbH, Poststraße ................................0180-3337287 
Agentur für Arbeit, Poststraße  23a ............ 0180100295650295 
Amtsgericht........................................................................610-0 
Grundbuchamt .................................................................610-12 
Katasteramt / Dienststelle Pößneck ..................03647-4499100 
Volkshochschule Außenst. Schleiz.  ...................03663-422458 
Stadtbibliothek/Kulturhaus .................................................. 2076 
Kino im Park ................................................................... 654490 
Regionalmuseum ................................................................ 2492 
Musikschule ........................................................................ 2881 
Waldbad ........................................................................... 38377 
Kindergarten „Kinderland“, Karl-Marx-Straße 36 ................ 2118 
Kindergarten „Sonnenschein“, Bayerische Str. 13 d .......... 3554 
Kindergarten „Rappelkiste“, Unterlemnitz ......................... 31092 
„Ardesia-Therme“ ............................. Fax: 3939150, Tel.: 39390 
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH ..........3989-0 
Diakonie Sozialstation Bad Lobenstein .............................611-0 
Kirchenkreissozialarbeit/Pflegebegleiter Bad Lobenst. .. 397723 
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst .........3989-55 
Suchtberatung im Diakonieverein, Bayerische Str. 13 ..... 31364 
Volkssolidarität, Heinrich-Behr-Str.5 b      ……………..... 63933 
Blinden- u. Sehbehind.-Verband/Ber. Bad Lobenstein      33552 
MEDIAN-Klinik Bad Lobenstein ............................................ 740 
Jugendhaus ...................................................................... 88921 
Seniorenzentrum Emmaus, Ebersdorf ................................. 690 
DRK Pflegeheim Bad Lobenstein ......................................... 390 
AOK PLUS, Hirschberger Straße ......................... 08002471001 
DAK, Markt 9, in Pößneck ...................................03647-449930 
Ludwig-Jahn-Str. 1, in Zeulenroda ......................036628-95480 
BARMER, Lohstraße 2, in Pößneck ..........0800-332060276050 

Evang.-luth. St. Michaelis Gemeinde: 
Pfarrer Ibrügger .................................................................. 2243 
Evang.-meth. Gemeinde: 
Pastor Jeremias Georgi .......................................03663-423274 
Röm.-kath. Christus-König Gemeinde: 
Pfarrer Spalteholz  ............................ Tel.: 134137, Fax: 134250 
Neuapostolische Kirche: ................................................. 2037 
 

Bei Havarien/Störungen: 
Gift-Notruf ..............................................................0361-730730 
ZV Wasser/Abwasser Lobensteiner Oberland  .................. 6370 
          ab 16:00 Uhr Rettungsleitstelle .....................03671-9900 
TEAG/Energieversorgung  ........................................0361-6520 
TEAG/Gasversorgung  ........................................0361-6522722 
Wohnungsbaugesellschaft Lobenstein mbH .....................606-0 
Allg. Wohnungsgenossenschaft e. G. Lobenstein ............ 55024 

Wir sind für Sie da – 
Stadtverwaltung Bad Lobenstein 
Das Rathaus Bad Lobenstein ist für Sie geöffnet: 
Di.  09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Do. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Fr.  09:00 bis 12:00 Uhr  
Büro Bürgermeister                                       Telefonnummer: 
Steffi Wirkus Zi. 18 77212 u. 77113 
Geschäftsstelle Stadtrat 
Sibylle Geyer Zi. 17 77114 
Kämmerei 
Kämmereiamtsleiter – Geschäftsleitender Beamter – 
Sandro Weigel Zi. 07 77131 
Kasse  
Katja Jakob                             Zi. 08                    77133  
Steuerstelle 
Diana Senf Zi. 04 77127 
Bauamt 
Bauamtsleiterin 
Hochbau- und Stadtentwicklung 
Kati Halfter Zi. 32 77140 u.77143 
Sachgebietsleiter Tiefbau 
André Hänsch Zi. 34 77183 
Bauhof, Poststraße 
Axel Mechold   33 707 
Hauptamt Zi. 12 77122 
Hauptamtsleiter  
Rainer Scheunemann Zi. 11 77123 
Redaktion Amts- und Mitteilungsblatt 
Birgit Röppischer                    Zi.  15  77156   
Sachgebietsleiter Öffentl. Sicherheit und Ordnung  
Lothar Zahn Zi. 16 77153 
Pass- und Meldewesen 
Sabine Löwe Zi. 10 77118 
Friedhofsverwaltung 
Bärbel Fiedler Zi. 10 77124 
Standesamt / Urkundenstelle im „Neuen Schloss“ 
Heidrun Linke  77119 
Marktmeister / Fundbüro/EDV 
Ramon Färber Zi. 13 77145 
Sachgebiet Kultur/Soziales/Tourismus 
im „Neuen Schloss“  77165 u. 77154 
Stadtinformation, Graben 18 
Gisa Kurtz/Claudia Sievers  77126 u. 2543 

Fax:  77100  

Internet-Adresse: www.bad-lobenstein.de 
E-Mail: info@bad-lobenstein.de 
E-Mail: buergermeister@bad-lobenstein.de 
E-Mail: ltr.hauptamt@bad-lobenstein.de 
E-Mail: hauptamt@bad-lobenstein.de 
E-Mail: meldestelle@bad-lobenstein.de 
E-Mail: ordnungsdienst@bad-lobenstein.de 
E-Mail: gs.stadtrat@bad-lobenstein.de 
E-Mail: kultur@bad-lobenstein.de 
E-Mail: kita@bad-lobenstein.de 
E-Mail: stadtinfo@bad-lobenstein.de 
E-Mail: marktwesen@bad-lobenstein.de 
E-Mail: kaemmerei@bad-lobenstein.de 
E-Mail: bauamt@bad-lobenstein.de 
E-Mail: stadtbauhof@bad-lobenstein.de 
E-Mail: standesamt@bad-lobenstein.de 

Bürgermeister Thomas Weigelt ist über die Zentrale (Tel. 770) 
oder über das Sekretariat (Tel. 77212 und 77113) und der 
stellvertretende Bürgermeister Klaus Möller über Tel. 2917 
erreichbar. 
Besuchertermine bei Bürgermeister Thomas Weigelt empfehlen 
wir, vorher zu vereinbaren. 
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Der Bürgermeister informiert: 
Fortsetzung von Titelseite: 
Wohnumfeldaufwertung 
Die Wohnungsbaugesellschaft Bad Lobenstein mbH hat in den 
letzten Jahren ein umfangreiches Rekonstruktions- und Auf-
wertungsprogramm ihres Wohngebietes in Gang gesetzt. In 
naher Zukunft werden Wohnungen dort auch altersgerecht 
umgebaut, es werden Balkone angebaut, die Bäder altersge-
recht und behindertengerecht eingerichtet sowie Aufzüge in-
stalliert. Im Wohnumfeld werden attraktive Grünanlagen, Spiel-
plätze für die Kinder sowie Parkplätze für die Anwohner ge-
schaffen. Im Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft Bad 
Lobenstein mbH soll schon sehr bald das neue Jugend- und 
Freizeitzentrum Einzug halten. Schon jetzt haben sich weite 
Bereiche sichtbar positiv verändert. 

Stadtentwicklung Bad Lobenstein 
Seit 2013 gibt es in Bad Lobenstein die verschiedensten Bür-
gerbeteiligungsprozesse zur Stadtentwicklung. Danke sagt 
Bürgermeister Thomas Weigelt für die rege Beteiligung – ein 
Zeichen für das Interesse der Bürger ihrer Stadt ein Gesicht zu 
geben. Ein besonderer Dank gilt der Jugend, die sich mit dem 
„JugendBarCamp“ einbrachte und super Vorschläge unterbrei-
tete, welche in das integrierte Stadtentwicklungskonzept einge-
arbeitet wurden und in den nächsten Jahren umgesetzt werden 
sollen. Auch der „Weiße Tisch“ zum „Muttertagsbummel“ 2017 
sowie die „Planungsspaziergänge“ mit den Bad Lobensteinern 
und nicht zuletzt die „SummerSchool“, begleitet durch Studen-
ten der Universitäten Erfurt und Aachen, haben uns durch 
einen Blick von außen wichtige Impulse gegeben. 

Einladung 
Alle Einwohner von Bad Lobenstein und ihren Ortsteilen 
sind herzlich 

am 11. April 2018 
in das „Neue Schloss“ in Bad Lobenstein eingeladen Ant-
wort auf die spannende Frage zu bekommen, welche Er-
gebnisse das Bürgerbeteiligungs- und Stadtforschungs-
projekt ExWoSt erbracht hat und wie es mit unserer Stadt 
in den nächsten Jahren weiter geht. 
Beginn dieser Veranstaltung ist 18:30 Uhr. Anwesend sein 
werden auch Vertreter des Bundesbauministeriums, der 
Forschungsassistenz der Universität Neubrandenburg 
sowie Vertreter des Infrastrukturministeriums aus Erfurt. 
Die Mitglieder der ExWoSt Forschungsgruppe des „Jugend-
BarCamps“ und der Projektagentur möchten Ihnen Antworten 
auf Ihre Fragen zur Ausrichtung unserer Stadt geben, und 
Ihnen einen Weg aufzeigen, wie sich Bad Lobenstein in den 
nächsten Jahren entwickeln kann. 

Eigenheimgebiet „Gallenberg“ 
Das Eigenheimgebiet rund um den Gallenberg in Bad Loben-
stein hat sich in den letzten Jahrzehnten stetig weiterentwi-
ckelt. Zuletzt wurden 16 Bauplätze im oberen Bereich am 
Georg-Andreas-Sorge-Weg erschlossen und stehen nun unse-
ren Bürgern zur Bebauung zur Verfügung. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich ein viel besuchter Spielplatz, die Einkaufs-
möglichkeiten im Gewerbemischgebiet „Goldbach“ sowie die 
Gaststätte „Zum Alten Forsthaus“ machen dieses Gebiet attrak-
tiv und lebenswert. 
Einwohnerversammlungen in Unterlemnitz und Saaldorf 
Zu einer Einwohnerversammlung hatte der Bürgermeister am 
21.3. im Ortsteil Unterlemnitz eingeladen. Die Veranstaltung 
war sehr gut besucht und hatte einen konstruktiven Verlauf. 
Nachdem der Bürgermeister eine Zusammenfassung der letz-
ten Jahre, die Finanzentwicklung der Stadt und geplante Vor-
haben präsentiert hatte, kamen von den anwesenden Bürgern 
viele Fragen, welche vom amt. Bauamtsleiter, Herrn André 
Hänsch und Bürgermeister Thomas Weigelt beantwortet wur-
den. Bürgermeister Thomas Weigelt möchte in der Zukunft 
besonderen Wert auf die Entwicklung der Ortsteile legen, wel-
che in den letzten Jahren durch fehlende Ressourcen leider 
nicht so entwickelt werden konnten wie die Stadt. Hierzu wird 
ein Arbeitsplan erstellt. Vereinbart wurde hier für die Zukunft 
eine engere Zusammenarbeit mit dem Bürgerrat. 
Eine weitere Einwohnerversammlung fand am 22.3. im Ortsteil 
Saaldorf statt. Auch hier zeigten die Einwohner großes Interes-
se. Die Anwesenden erhielten durch den Bürgermeister einen 
Überblick über die Projekte der letzten Jahre, die Entwicklun-
gen und einen Ausblick auf noch anstehende Projekte. 
„Pokal des Bürgermeisters“ 2018 
Auf Einladung der Saale-Orla-Kreissportjugend des Saale-Orla-
Kreissportbundes e.V. nahm Bürgermeister Thomas Weigelt 
am 22.3. am Regionalausscheid der Stadt Bad Lobenstein in 
der 3-Felderhalle in der Karl-Marx-Straße teil und führte die 
Siegerehrung mit der Übergabe des „Pokals des Bürgermeis-
ters“ sowie der Medaillen durch. 
In diesem Jahr hatten sich 7 Kindergärten mit 8 Mannschaften 
aus Bad Lobenstein und Umgebung für den Ausscheid ange-
meldet. 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Sieger konnten die Kinder des Kindergartens „Kunterbund“ 
aus Wurzbach den „Pokal des Bürgermeisters“ entgegenneh-
men und sich somit den Einzug in das Finale am 12. April in 
Schleiz sichern. Auf Platz 2 folgte der Bad Lobensteiner Kin-
dergarten „Kinderland“ und auf Platz 3 die Kindergärten „Son-
nenschein“ & „Rappelkiste“ aus Bad Lobenstein/Unterlemnitz. 
Am 12.4. werden in Schleiz die besten 12 Kindergärten des 
Saale-Orla-Kreises um den „Pokal des Landrates“ kämpfen. 
Ausstellungseröffnung im Regionalmuseum 
Am 22.3. wurde im Regionalmuseum unserer Stadt die            
1. Wechselausstellung in diesem Jahr mit dem Titel „Die Welt 
mit Stift und Pinsel“ durch Stadtratsmitglied Wilfried Seiferth 
eröffnet. Marcus Burkhardt aus Eßbach stellt ca. 50 seiner 
Werke, welche je nach Motiv mit ganz unterschiedlichen Ar-
beitsmitteln wie Pinsel, Stift oder Feder entstanden sind und 
einige Skulpturen aus. Dementsprechend vielfältig stellt sich 
auch die Ausstellung dar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto 10) 
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Die Ausstellung kann nun bis zum 6.5.2018 zu den allgemei-
nen Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 10:00 bis 
16:00 Uhr und samstags, sonn- und feiertags von 14:00 bis 
17:30 Uhr im Regionalmuseum besucht werden.  
 

Was sonst noch passiert/e: 

�  Am 16.3. folgte der Bürgermeister einer Einladung des WSV 
Rosenthal e. V., nahm an der Jahreshauptversammlung der 
Kanuten teil und besprach mit den Sportfreunden anstehen-
de Aufgaben. Bürgermeister Thomas Weigelt sagte seine 
Unterstützung bei der Vereinsarbeit und anstehenden Projek-
ten, wie z. B. die Durchführung der Regatten, zu. 

�  Ebenfalls am 16.3. nahm Bürgermeister Thomas Weigelt an 
der Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Unter-
lemnitz teil. Auf der Tagesordnung stand hier u. a. die Wahl 
des Jagdvorstandes. Der Bürgermeister muss hier das Amt 
des Notjagdvorstehers übernehmen. In der Diskussion ging 
es u. a. um den Wegebau. Alle gefassten Beschlüsse wer-
den im Amts- und Mitteilungsblatt veröffentlicht. 

�  Eine Beratung mit dem Bürgermeister, der Museumsleiterin 
Frau Niepel und Mitarbeitern der „Ardesia-Therme“ fand am 
23.3. in der „Ardesia-Therme“ statt. Hier ging es um Gestal-
tungsideen und die Vorbereitung des Jubiläums „150 Jahre 
Moorbeilbad“ in Bad Lobenstein, welches in diesem Jahr be-
gangen wird. 

�  Der Landtagsabgeordnete Ralf Kalich (DIE LINKE) übergab 
am 23.3. in der Bad Lobensteiner Stadtbibliothek einen 
Scheck des „Alternative 54 e. V.“ zur Anschaffung von Kin-
der- und Jugendliteratur an den Bibliotheksmitarbeiter Ro-
land Barwinsky. Bürgermeister Thomas Weigelt begrüßt die-
se Aktion der „Alternative 54 e. V.“ und bedankt sich für die 
Spende. 

 
 
 
 
 
 
(Foto 13) 
 
 
 
 
 
 
�  Die Versammlung der Jagdgenossen des Gemeinschafts-

jagdbezirkes Bad Lobenstein fand am 23.3. im Hotel 
„Schwarzer Adler“ statt. Die gefassten Beschlüsse werden im 
Amts- und Mitteilungsblatt veröffentlicht. 

�  Am 24.3. besuchte der Bürgermeister die Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenbrunn. Einen 

Bericht hierzu finden Sie in einem der nächsten Amts- und 
Mitteilungsblätter. 

�  Am 26.3. fand ein Gesprächstermin mit Frau Roos von der 
Projektagentur RoosGrün in Weimar statt. Hier ging es um 
die Erstellung des Abschlussberichtes für unser ExWoSt-
Forschungsprojektes und das Öffentlichkeitsmodul der letz-
ten Szenariowerkstatt, welche am 11. April 2018 im „Neuen 
Schloss“ stattfinden wird. 

�  Eine außerordentliche Stadtratssitzung wurde für den 
26.3.2018 einberufen. Das Thema war die Bad Lobensteiner 
Wärmegesellschaft. 

�  An der Aufsichtsratssitzung der Wohnungsbaugesellschaft 
Bad Lobenstein mbH nahm der Bürgermeister am 27.3. teil. 

�  Zur Vorbereitung des diesjährigen Marktfestes trafen sich am 
28.3. die Bad Lobensteiner Gastronomen zu einem Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch. 

�  Zur Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Stadtmar-
keting und Tourismus, am 29.3. erfolgte u. a. die Auswertung 
des Gastronomentreffens vom Vortag. 
 

Wir gratulieren 
Zum Geburtstag:  
18. März 
Günter Otto zum 80. Geburtstag in Bad Lobenstein 
19. März 
Roman Wallasch zum 80. Geburtstag in Bad Lobenstein 
20. März 
Gerlinde Roth zum 80. Geburtstag in Unterlemnitz 
22. März 
Ute Wintzler zum 80. Geburtstag in Bad Lobenstein 
25. März 
Anita Otto zum 90. Geburtstag in Bad Lobenstein 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  
Thomas Weigelt, Bürgermeister 
 

 

 
 
2.  Satzung zur Änderung der Gebührensat-

zung der Stadt Bad Lobenstein  
zur Friedhofssatzung für die kommuna-
len Friedhöfe der Stadt Bad Lobenstein 

Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein hat aufgrund der §§ 19, 
Abs. 1 und 21 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 24.04. 2017 (GVBl. S. 91, 95), der §§ 1, 2, 11 und 12 des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) i. d. Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 19.9. 2000 (GVBl. S. 301), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.7.2017 (GVBl. S. 150) 
und  der Friedhofssatzung der Stadt Bad Lobenstein für die 
kommunalen Friedhöfe der Stadt Bad Lobenstein in der jeweils 
gültigen Fassung in seiner 27. Sitzung am 12.12.2017 folgende 
Änderung der Gebührensatzung der Stadt Bad Lobenstein zur 
Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Bad 
Lobenstein beschlossen: 

§ 1 
Änderung der Satzung 

Die Gebührensatzung der Stadt Bad Lobenstein zur Friedhofs-
satzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Bad Loben-
stein vom 29.10.2009, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 23/2009 
vom 6.11.2009, wird wie folgt geändert: 
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Der § 5 - Gebühren -, Absatz 1, erhält folgenden Wortlaut: 
(1) Verwaltungsgebühr, Benutzung Leichenhalle/Friedhofs-

kapelle, Grabstättengebühr, Verlängerung Ruhezeit und 
Gebühren Restlaufzeit Umbettungen 

Verwaltungsgebühr (einmalig für jede 
Bestattung / Umbettung)   25,00 Euro 

Benutzung der Leichenhal-
le/Friedhofskapelle je Bestattung / Umbet-

tung 
100,00 Euro 

 

Grabstät-
ten- 

gebühr 
Euro 

Gebühr bei Um-
bettungen und 

Verlängerung der 
Ruhezeit 

Euro pro Jahr 
Reihengrab (25 Jahre)  941,00 38,00 
Umbettung Leiche/Urne 
in Reihengrab entfällt entfällt 

Doppelgrab (25 Jahre) 1.448,00 58,00 
Umbettung Leiche/Urne in 
Doppelgrab entfällt entfällt 

Urnenreihengrab (20 Jahre) 421,00 21,00 
Umbettung Urne 
in Urnenreihengrab entfällt entfällt 

Urnendoppelgrab (20 Jah-
re) 674,00 34,00 ))
Umbettung Urne 
in Urnendoppelgrab entfällt entfällt 

Urnengemeinschafts- 
grabstätte (20 Jahre) 363,00 entfällt 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Bad Lobenstein, den 19.2.2017 

 
Weigelt 
Bürgermeister 
 
Hinweis gem. § 21 Abs. 4 der ThürKO: 
Schlussbemerkung 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht 
werden. 
Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu ma-
chen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich. 

 
 

Haushaltssicherungskonzept 
 

Genehmigung 
Das Haushaltssicherungskonzept 2013 / Fortschreibung 2017 
der Stadt Bad Lobenstein wurde vom Stadtrat mit Beschluss-
Nr. 11/2017 in seiner Sitzung am 28.03.2017 mehrheitlich öf-
fentlich beschlossen. 
Mit Bescheid des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis vom 
10.08.2017 wurde gemäß §§ 53 a, 118 Absatz 1 Thüringer 

Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung -ThürKO) das Haushaltssicherungskonzept - 3. Fort-
schreibung rechtsaufsichtlich genehmigt.
 
Mit Änderungsbescheid vom 13.03.2018 wurde der Bescheid 
vom 10.08.2017 wie folgt geändert: 
1. Die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 

der Stadt Bad Lobenstein vom 28.03.2017 (Stadtratsbe-
schluss Nr. 11/2017 vom 28.03.2017) wird unter der auflö-
senden Bedingung, dass die Stadt Bad Lobenstein der 
Rechtsaufsichtsbehörde bis zum 31.05.2018 eine vom 
Stadtrat beschlossene 4. Fortschreibung vorlegt, welche die 
Auflagen Nr. 2a), 2b), 2c), 3, 4, 5, 6 und Nr. 7 des Tenors 
des Bescheides vom 10.08.2017 erfüllt, genehmigt. 

2. Der Bescheid vom 10.08.2018 bleibt im Übrigen bestehen. 
3. Die Entscheidung ergeht verwaltungskostenfrei. 
 
Bad Lobenstein, den 21.03.2018  

 
Klaus Möller 
Stellv. Bürgermeister der Stadt Bad Lobenstein 

 
Bekanntmachung 
Das Haushaltssicherungskonzept wird gemäß § 53 a Absatz 4 
ThürKO ab sofort bis zum Ende des Konsolidierungszeitrau-
mes zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.  
 
Die Auslegung erfolgt: 
Dienstag 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag  9:00 bis 12:00 Uhr 
im Zimmer 7 des Rathauses der Stadt Bad Lobenstein. 
 
 

 
 
 

Jagdgenossenschaftsversammlung der 
Jagdgenossenschaft Lichtenbrunn 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der 

Jagdgenossenschaft Lichtenbrunn 

am Freitag, dem 13. April 2018, 19:00 Uhr,  
im Country-Club Lichtenbrunn 

ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk Lichtenbrunn gehören und auf denen 
Jagd ausgeübt werden kann, eine recht herzliche 

E I N L A D U N G . 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung/Begrüßung 
2. Bericht des Vorstandes mit Bestätigung des Vorjahrespro-

tokolls / Entlastung des Vorstandes 
3. Kassen- und Kassenprüfbericht /  Entlastung der Kassiere-

rin 
4. Diskussion und Beschlussfassung über die Verwendung 

des Jagdpachtreinertrages 2017/2018 
5. Beschlussfassung über die Neuverpachtung der Jagd im 

Gemeinschaftsjagdbezirk Lichtenbrunn ab April 2019 
6. Bericht des Jagdpächters über das Jagdjahr 2017/2018 
7. Schlusswort  

 



Bad Lobenstein - 6 - Nr. 7/2018Bad Lobenstein  –    – Nr. 07/2018 
 

 

6  

Anmerkung: 

Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen 
Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader 
Linie, durch eine in seinen Dienst ständig beschäftigte Person 
oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft 
angehörigen Jagdgenossen vertreten lassen. Ein bevollmäch-
tigter Jagdgenosse darf höchstens 3 Jagdgenossen vertreten. 
Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die 
schriftliche Form erforderlich. Für juristische Personen han-
deln ihre verfassungsgemäß berufenen Organe. 
Lichtenbrunn, den 20. März 2018 
 
Der Vorstand 
 

Wahlbekanntmachung 
1. Am 15. April 2018 findet die Wahl des Bürgermeisters 

der Stadt Bad Lobenstein von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
statt. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.  

2. Die Stadt Bad Lobenstein bildet 8 Stimmbezirke. Die Wahl-
räume befinden sich  
I     - ehem. Regelschule  - Schulweg 2 
II    - Feuerwehrgerätehaus - Str. d. Jugend 4  
III   - Mensa im Schulzentrum – Karl-Marx-Str. 22 
IV   - Feuerwehrgerätehaus Saaldorf 39 a 
VI    -Bürgerhaus Oberlemnitz – Oberlemnitz 8 
VII   -Feuerwehrgerätehaus Helmsgrün – Helmsgrün 67 
VIII – Country-Club Lichtenbrunn - Lichtenbrunn 74 
IX   - ehem. Gemeindeamt Unterlemnitz - Unterlemnitz 22. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wäh-
len hat.  
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahl-
vorstand gebildet worden. Der Arbeitsraum des Briefwahl-
vorstands befindet sich im Sitzungszimmer des Rathauses, 
Markt 1, 07356 Bad Lobenstein. 
Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 16:30 Uhr zur 
Ermittlung des Wahlergebnisses zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist.  
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält nach Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt.  
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wäh-
ler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtli-
chen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge 
kennzeichnen. 

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, 
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht 
erkennen können.  
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer 
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.  
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
körperlichen Beeinträchtigung behindert ist, den Stimmzet-
tel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne 
zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe 
er sich bei der Stimmabgabe bedienen will, und gibt dies 
dem Wahlvorstand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein 
vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. 
Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam 
mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur 
Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Ge-

heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl erlangt hat. 

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie 
zu den Arbeitsräumen des Briefwahlvorstands, soweit dies 
ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.  

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Brief-
wahl an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief 
an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so 
rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
15. April 2018, bis 18:00 Uhr, dort eingeht. Wahlbriefe kön-
nen bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stel-
le auch abgegeben werden.  

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben.  
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

Bad Lobenstein, 29.3.2018 
 
Antje Schröter, Gemeindewahlleiterin 
 

 

Termine Müllentsorgung 
vom 9.4.2018 – 20.4.2018 

Ort Haus-
müll 

Gelber 
Sack 

Blaue 
Tonne 

Bad Lobenstein/Stadt 10.4.   10.4. 
  11.4. 17.4. 

Bad Lobenstein/Engstellen 
Reitplatz, Hain, Schloss-
berg, Neustadt, Schulweg 

10.4.   16.4. 17.4. 

Helmsgrün 11.4.   13.4.  -  
Lichtenbrunn 12.4.   12.4. 18.4. 
Oberlemnitz   9.4.   10.4. 19.4. 
Alt-Saaldorf 10.4.   16.4. 19.4. 
Saaldorf/Mühlberg 10.4.   16.4. 19.4. 
Unterlemnitz   9.4.   10.4. 19.4. 

Angaben ohne Gewähr! 
Kurzfristige Änderungen sind durch das Entsorgungsun-
ternehmen vorbehalten! 
 

 
 

Ausschreibung der Stelle der Schieds-
person und des Stellvertreters 

Die fünfjährige Amtszeit unserer Schiedsperson Frau Doreen 
Voigt ist abgelaufen. Deshalb schreibt die Stadt Bad Loben-
stein die Stelle der Schiedsperson neu aus. Nach § 2 des Thü-
ringer Schiedsstellengesetzes werden die Aufgaben der 
Schiedsstelle durch eine Schiedsperson wahrgenommen. 
Gleichzeitig wird die Stelle der stellvertretenden Schiedsperson 
ausgeschrieben, die im Falle der Verhinderung der Schieds-
person tätig wird. 
Für Fragen zu dieser Tätigkeit steht Ihnen Frau Fiedler 
unter der Telefonnummer 036651/77124 gern zur Verfü-
gung. Interessenten fordern bitte bei der Stadtverwaltung 
Bad Lobenstein, Hauptamt, Markt 1, 07356 Bad Lobenstein 
einen Personalbogen an und senden diesen mit ihren Be-
werbungsunterlagen bis 30. April 2018 an die Stadtverwal-
tung. 
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Das Hauptamt informiert: 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 

Feuerwehr Unterlemnitz 
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Un-
terlemnitz wurde am 24.2.2018 im Schulungsraum durchge-
führt. Der Wehrführer Maik Spörl konnte neben seinen Kame-
raden den Bürgermeister Thomas Weigelt sowie den Haupt-
amtsleiter Rainer Scheunemann begrüßen.  
Im Jahresbericht 2017 wurde vom Wehrführer auf 228 Übungs- 
und Ausbildungsstunden verwiesen, wobei er die bessere Teil-
nahme der Kameraden anmahnte. Ein besonderer Höhepunkt 
des vergangenen Jahres war die Ausrichtung des Ausscheides 
im Kreisbrandmeisterbereich, wo der Unterlemnitzer Wehr von 
allen Teilnehmern eine gute Organisation bescheinigt wurde. 
Weiterhin musste ein Einsatz zur Beseitigung einer Ölspur 
zwischen Oberlemnitz und Unterlemnitz durchgeführt werden, 
welcher gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Loben-
stein gemeistert wurde. Die alte Tragkraftspritze der Wehr 
konnte in Eigeninitiative repariert werden und steht bei Einsät-
zen zusätzlich zur Verfügung. Zur Festigung der Kamerad-
schaft wurden im vergangenen Jahr Ausfahrten durchgeführt, 
wie z. B. zur Arche Nebra und Winzervereinigung in Freiburg. 
Der Wehrführer resümierte, dass man mit den Leistungen 2017 
zufrieden sein kann und er gab der Hoffnung Ausdruck, dass 
es 2018 so weitergeht. Anschließend wurden die Kameraden 
Stefan Elgaß und Frank Stauch (entschuldigt) für 40-jährige 
aktive pflichttreue Dienstzeit in der Freiwilligen Feuerwehr 
Unterlemnitz mit dem goldenen Brandschutzehrenzeichen am 
Bande geehrt.  
 
 
 
 
 
 
 
(Foto 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Diskussion wurde der Stand des Neubaus der Fahr-
zeughalle hinterfragt, worauf der Bürgermeister antwortete, 
dass das Projekt im Moment auf Eis liegt und neu angegangen 
werden müsste. Hierzu wurde angeregt, ob ein Objekt in Holz-
balkenbauweise errichtet werden könnte, um Kosten zu spa-
ren. Der Bürgermeister sagte eine Prüfung zu. Hingewiesen 
wurde auf eine erforderliche Putzausbesserung im Bereich der 
Straßenseite des Objektes in dem sich der Schulungsraum der 
Freiwilligen Feuerwehr befindet. Auch der Verkauf eines städti-
schen Grundstückes wurde angeregt, wobei der erzielte Erlös 
dem Gerätehausbau zufließen könnte. In seinen Schlussbe-
merkungen konstatierte der Bürgermeister für die Feuerwehr 
Unterlemnitz ein recht ruhiges Jahr, verglichen mit den ca. 140 
Einsätzen der Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein. Er verwies 
darauf, dass die Ortsteilwehr Helmsgrün die Bad Lobensteiner 
gut unterstützt hat und dass die Aufgabenstellungen für die 
Feuerwehren immer komplexer werden, wobei die Freistellung 
durch die Arbeitgeber für die zu erzielende Einsatzbereitschaft 
besonders wichtig ist. Er bedankte sich für die gute Organisati-
on des Kreisbrandmeisterausscheides im vergangenen Jahr 
und die gute Arbeit der Wehr, aber insbesondere der Wehrlei-
tung. Besonders gelobt wurden der Kamerad Steffen Nestor, 
der mit viel Engagement neue Gardinen für den Schulungs-
raum beschaffte und Kamerad Ludwig Funk, welcher mit viel 
Organisationstalent und Überzeugungskraft einen neuen Ofen, 
ebenfalls für den Schulungsraum, organisierte. Er ging auf die 
im Jahr 2017 von der Stadt bereitgestellten Finanzen ein, wo 

für die Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anla-
gen knapp 400,00 Euro bereitgestellt wurden. Um den erforder-
lichen TÜV für das Tragkraftspritzenfahrzeug zu erhalten, wur-
den 330,00 Euro investiert. Durch die hervorragende Arbeit des 
Kameraden Ludwig Funk bei der Verwaltung des Schulungs-
raumes wurden im vergangenen Jahr 130,00 Euro eingespielt. 
Abschließend bedankte er sich auch bei den Angehörigen der 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, ohne deren Unterstüt-
zung dieser schwierige ehrenamtliche Job nicht ausgeübt wer-
den könnte und übergab eine Spende der Wohnungsbauge-
sellschaft Bad Lobenstein mbH, welche vom Bürgermeister und 
Hauptamtsleiter aufgebessert wurde, als kleinen Dank für die 
Leistungen der Wehr. In gemütlicher Runde klang die Veran-
staltung aus. 

R. Scheunemann 
 

Sachgebiet Kultur, Soziales und Tourismus 

 

„Neues Schloss“ 
Dauerausstellungen: 

„Reußische Landes- und Münzgeschichte“ 
„375 Jahre Lobensteiner Apothekengeschichte“ 

Wechselausstellung: 
 bis 15. April 2018 

„MOMENTEN-SAMMLER“ – Fotoausstellung/Frank Seeliger 
Sonderöffnungen: 

8.4. von 14:00 bis 16:00 Uhr 

„Regionalmuseum“ 
1.  Wechselausstellung 2018 

bis 6. Mai 2018 
„Die Welt mit Stift und Pinsel“ – Malerei und Zeichnungen, 

Illustrationen und Plastiken von Marcus Burkhardt 
Öffnungszeiten April bis September: 

Dienstag/Donnerstag: 10:00 bis 16:00 Uhr 
Samstag/Sonntag/Feiertag: 14:00 bis 17:30 Uhr 

 
 

 

Kindergarten „ Kinderland“ 

Nur noch 7 Monate 
24 Kinder aus dem 
Kindergarten „Kinder-
land“ freuen sich 
heute schon auf die 
Schuleinführung in 7 
Monaten.  
Um die „Wartezeit“ ein 
wenig zu verkürzen, 
nutzen unsere Vor-
schulkinder die Einla-
dungen der Schulen 
zu ersten Kennlern-

zeiten. Am 30. Januar wurden wir in die staatliche Grundschule 
Bad Lobenstein eingeladen. Eine bunt gestaltete Einladungs-
karte verriet den Kindern, heute geht es um Formen, Schere, 
Stift und Leim. Die Eltern erzählten schon beim Bringen ihrer 
Kinder von der großen Aufregung zu Hause. Sätze, wie: „Ich 

 
 
 
 

(Foto 15) 
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gehe heute in die Schule. Ich bin schon groß. Was wird mich 
heute erwarten?“ begleiteten die „Großen“ auf ihrem allerersten 
Weg in die Schule. In der Schule angekommen, wurden die 
Kindergartenkinder von den Schulkindern und Lehrerinnen 
herzlich begrüßt. Ein Schulkind und ein Kindergartenkind durf-
ten nebeneinander an der Schulbank sitzen, die gestellten 
Aufgaben lösen und die Pausen gemeinsam verbringen. Nach 
2 Stunden Schulzeit gingen die Kindergartenkinder mit einem 
gebastelten Indianerschmuck, erstem Wissen über Indianerlau-
te (a,e,i,o,u) und vielen neuen Eindrücken in den Kindergarten 
zurück. So manche Mama konnte am Nachmittag in ein fröhli-
ches Kindergesicht sehen und hören: „War das schön heute. 
Ich habe heute ein Schulkind kennengelernt. Ich war in der 
Zebraklasse. Das habe ich heute in der Schule gebastelt…“ 
Am Morgen kamen 20 aufgeregte Kinder in den Kindergarten 
„Kinderland“, am Nachmittag verließen ihn 20 Indianer mit 
neuem Wissen über die Schule. Für den 27.2. gibt es schon 
eine 2. Einladung, dieses Mal geht es gemeinsam mit den 
Schülern in die Turnhalle. 

Die Kinder und Erzieherinnen vom „Kinderland“ bedanken 
sich bei den Grundschullehrerinnen für die schöne Kenn-
lernzeit und die gute Zusammenarbeit. 
 
 

Kindergarten „Sonnenschein“ 
Dr. Barbara Thie- Mehne sponsert Training 

zur Gewaltprävention und Schulwegtraining 
Der Schuleintritt von 
Kindern ist mit der 
Bewältigung vielfäl-
tiger Anforderungen 
in Bezug auf Selb-
ständigkeit, Selbst-
vertrauen und 
Selbstkompetenz 
verbunden. Heraus-
forderungen sind 
dabei z.B. das Zu-
rücklegen des 
Schulweges und ein 

verändertes Freizeitverhalten. Dafür brauchen die Kinder ein 
gesundes Selbstvertrauen und ein Verhaltensrepertoire im 
Umgang mit Gefahren einschließlich Gewalt. 
Auch in diesem Jahr trafen sich alle Zahnlückenkinder mit 
Herrn Gerlach, Fachtrainer für Gewaltprävention und Schul-
wegtraining von der WinTsun- Schule Oberfranken in unserem 
Kindergarten. Er gestaltete zu diesem Thema zwei interessante 
und lehrreiche Nachmittage. Dabei erklärte er, wie man z.B. 
den Schulweg alleine sicher bewältigt, welche Gefahrenquellen 
man umgehen kann und muss. Gleichzeitig demonstrierte er, 
dass man durch Mimik, Gestik, Körperhaltung und mit Worten 
Menschen wirksam entgegentreten kann, die vielleicht Böses 
vorhaben. In einfühlsamer, kindgerechter Sprache vermittelte 
er den Kindern wichtige Verhaltensstrategien für bestimmte 
Situationen. Mit vielen praktischen Übungen im Zimmer und auf 
dem Parkplatz am PKW, durch den Einsatz von Bilderbüchern 
und dem Schulranzen lernten die Kinder  richtiges Verhalten in 
Gefahrensituationen. Mit lobenden Worten von Herrn Gerlach 
wurden alle Zahnlückenkinder für ihre Aufmerksamkeit und 
aktive Mitarbeit belohnt. Stolz, gestärkt und vielleicht ein biss-
chen selbstbewusster bedankten sich die Kinder bei ihrem 
tollen Trainer. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei Frau      
Dr. Barbara Thie- Mehne für die wertvolle Unterstützung.   
 

Die Kinder der Zahnlückengruppe  
und das Team vom Kindergarten Sonnenschein 

 

Veranstaltungstipp: 
Einladung 
 „ICEzeit- 

In den Klauen des weißen Drachen Crystal“ 
Verena Zeltner 
Mittwoch, 18. April 2018 
19:00 Uhr 
Stadtbibliothek Bad Lobenstein, 
Straße der Jugend 10 
 
Der Eintritt für die Lesung, wel-
che in Zusammenarbeit mit der 
Thüringer Landeszentrale für 
politische Bildung durchgeführt 
wird, ist frei. 
 
 

 

Aufruf                                            
zum „Frühjahrsputz in Bad Lobenstein“ 

 
Die Stadtratsfraktion „Die Linke“ ruft alle Bürgerin-
nen und Bürger auf,  

am Samstag, den 14. April 2018, ab 09:00 Uhr, im 
Kurpark und den anliegenden Gebieten 

für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.  
Treffpunkt ist die Bibliothek, Geräte sind mitzubrin-
gen.  
In den letzten Jahren ist in unserer Stadt viel passiert. Sorgen 
auch wir als Einwohner der Stadt dafür, dass diese Entwicklung 
weiter geht. Auch wenn der Arbeitseinsatz dafür nur ein kleiner 
Schritt ist, unterstützen wir damit die gemachten Fortschritte. 
Im Anschluss erhält jeder Teilnehmer einen Frühjahrsblüher 
(aus einer Spende, solange Vorrat reicht). 
Natürlich kann auch mancher den Tag nutzen, um in seinem 
direkten Umfeld für Ordnung zu sorgen. 
 

Die nächste Ausgabe unseres Amts- und Mitteilungsblattes  
erscheint am Freitag, dem 20.4.2018! 
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(Foto 16) 
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